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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 30.05.1997

Index

90/02 Kraftfahrgesetz

Norm

KFG 1967 §82 Abs4;

Rechtssatz

Selbst wenn das internationale Unterscheidungszeichen des Heimatstaates bereits in das nationale Kennzeichen

integriert ist, muß in Österreich zusätzlich ein Unterscheidungszeichen des Heimatstaates am KFZ angebracht sein.
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